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ErwGr

Erwägungsgrund 25 - Anwendung auf Verarbeiter außerhalb der Union aufgrund
völkerrechtlicher Bestimmungen

Ist nach Völkerrecht das Recht eines Mitgliedstaats anwendbar, z. B. in einer diplomatischen oder
konsularischen Vertretung eines Mitgliedstaats, so sollte die Verordnung auch auf einen nicht in der
Union niedergelassenen Verantwortlichen Anwendung finden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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